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Sportanglerverein Trittau e.V. von 1968  

Geschäftsstelle: 

Europaplatz 5 

Bürgerhaus 

22946 Trittau 

 

 

 

E-Mail: info@savtrittau.de 

Internet: www.savtrittau.de 

1. Vorsitzender 

Andreas Berg – Wassenkamp 9 

22927 Großhansdorf – 04102 / 695411 

2. Vorsitzender 

Steffen Gardeja – Deepenstegen 21 

22952 Lütjensee – 0176 / 23593645 

Kassenwart 

Bastian Spreng – Eidigweg 6 

22946 Trittau – 0173 / 5973473 

Gerichtsstand: 

Amtsgericht Lübeck 

Registerabteilung 

Vereinsregister VR 92 AH  

 

Finanzamt Stormarn 

Bad Oldesloe 

Körperschaftsteuerstelle 

St-Nr.: 30 299 77632 

Bankverbindung: 
Sparkasse Holstein 
IBAN: 
DE37 2135 2240 0120 2435 98 

BIC: NOLADE21HOL 

 

 

Beiträge des Geschäftsjahres 2025 (lt. Beschluss vom 28.02.2020) 

Aufnahmegebühr Erwachsene 120,00 € 

Aufnahmegebühr Ehepartner 60,00 € 

Aufnahmegebühr Jugendliche 60,00 € 

Jahresbeitrag Erwachsene 100,00 € 

Jahresbeitrag Ehepartner 65,00 € 

Jahresbeitrag Jugendliche 50,00 € 

Jahresbeitrag Jugendliche bei gleichzeitiger 
42,00 € 

Mitgliedschaft eines Elternteils    

Jahresbeitrag passiv / Erwachsene 30,00 € 

Jahresbeitrag passiv / Jugendliche 15,00 € 

Ersatzleistung Arbeitsdienst pro Stunde 
15,00 € 

(betrifft nur aktive Mitglieder) 

Mitgliedsausweis 5,00 € 

 
Bei Eintritt nach dem 30.06. halbiert sich der Jahresbeitrag. 
 
Sofern keine Einzugsermächtigung erteilt wurde, bitten wir um selbstständige Beitragszahlung 
(+ ggf. Ersatzleistung Arbeitsdienst) bis zum 15. November des lfd. Geschäftsjahres für das 
folgende Geschäftsjahr auf unser Vereinskonto bei der Sparkasse Holstein. Zusätzlich gibt 
es Anfang Januar die Möglichkeit den Beitrag in bar zu entrichten (s. Veranstaltungstermine). 
 
Jedes Vereinsmitglied ist verpflichtet, mit Ausnahme der folgenden Bedingungen, Gewässer-
dienst zu leisten. Vom Gewässerdienst ausgenommen sind nur Mitglieder mit körperlichen 
Beeinträchtigungen und Senioren mit Vollendung des 65. Lebensjahres. Ausgenommen sind 
des Weiteren alle weiblichen Mitglieder, sowie alle Kinder und Jugendlichen bis zur 
Vollendung des 18. Lebensjahres.  
Mitglieder, die zur Ableistung von 4 Stunden Arbeitsdienst verpflichtet sind und dieser 
Verpflichtung nicht im geforderten Umfang nachkommen, haben 15,00 € pro Stunde zu 
entrichten. Der entsprechende Betrag ist unaufgefordert bis zum 15. November des jeweiligen 
Geschäftsjahres zu überweisen. Bei etwaiger Aufforderung entstehen zusätzliche Kosten in 
Höhe von 5,00 €. 


